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loren haben und vor Ablauf von
drei Jahren seit dieser Verän-
derung wieder in den Landkreis
zuziehen oder dort ihre Haupt-
wohnung begründen, werden,
wenn sie am Wahltag noch nicht
drei Monate wieder im Landkreis
wohnen oder ihre Hauptwohnung
begründet haben, ebenfalls nur
auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen. Ist die Gemeinde,
in der ein Antrag auf Eintragung in
das Wählerverzeichnis gestellt
wird, nicht identisch mit der
Gemeinde, von der aus der Wahl-
berechtigte seinerzeit den Land-
kreis verlassen hat oder seine
Hauptwohnung verlegt hat, dann
ist dem Antrag eine Bestätigung
über den Zeitpunkt des Wegzugs
oder der Verlegung der Haupt-
wohnung aus dem Landkreis so-
wie über das Wahlrecht zu diesem
Zeitpunkt beizufügen. Die Bestäti-
gung erteilt kostenfrei die Ge-
meinde, aus der der Wahlberech-
tigte seinerzeit weggezogen ist
oder aus der er seine Hauptwoh-
nung verlegt hat.

3.3 Wahlberechtigte Unionsbürg-
er, die nach § 26 Bundesmeldege-
setz nicht der Meldepflicht unter-
liegen und nicht in das Meldere-
gister eingetragen sind, werden
ebenfalls nur auf Antrag in das
Wählerverzeichnis eingetragen.
Dem schriftlichen Antrag auf Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis
hat der Unionsbürger eine Ver-
sicherung an Eides statt mit den
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4
KomWO anzuschließen.
Die Anträge auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis müssen
schriftlich gestellt werden und
spätestens bis zum Sonntag, 5.
Mai 2019 (keine Verlängerung
möglich) eingehen beim Bürger-
meisteramt Volkertshausen,
Hauptstraße 27, 78269 Volkerts-
hausen.
Vordrucke für diese Anträge und
Erklärungen hält das Bürgermeis-
teramt Volkertshausen, Haupt-
straße 27, 78269 Volkertshausen,
bereit.
Ein Wahlberechtigter mit Behin-
derungen kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen.
Wird dem Antrag entsprochen, er-
hält der Betroffene eine Wahlbe-
nachrichtigung, sofern er nicht
gleichzeitig einen Wahlschein
beantragt hat.

Volkertshausen, 
den 6. Februar 2019

Bürgermeisteramt

Mutter, Bürgermeister

Hinweis: Aus Gründen der bes-
seren Lesbarkeit beschränken
sich die Personenbezeichnungen
auf die männliche Form.

der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde dort ihre Hauptwohnung
hatten;
• eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Aufstellung der Be-
werber in einer Mitglieder-/Ver-
treter- oder Anhängerversamm-
lung (vgl. 2.3). Die Niederschrift
muss Angaben über Ort und Zeit
der Versammlung, Form der Ein-
ladung, Zahl der erschienenen Mit-
glieder oder Vertreter bzw. An-
hänger und das Abstimmungs-
ergebnis enthalten; außerdem
muss sich aus der Niederschrift
ergeben, ob Einwendungen gegen
das Wahlergebnis erhoben und
wie diese von der Versammlung
behandelt worden sind. Der Leiter
der Versammlung und zwei wahl-
berechtigte Teilnehmer haben die
Niederschrift handschriftlich zu
unterzeichnen; sie haben dabei
gegenüber dem Vorsitzenden des
Gemeindewahlausschusses an Ei-
des statt zu versichern, dass die
Wahl der Bewerber und die Festle-
gung ihrer Reihenfolge in gehei-
mer Abstimmung durchgeführt
worden sind; bei Parteien und mit-
gliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigungen müssen sie au-
ßerdem an Eides statt versichern,
dass dabei die Bestimmungen der
Satzung der Partei bzw. Wäh-
lervereinigung eingehalten wor-
den sind;
• die erforderliche Zahl von Unter-
stützungsunterschriften (vgl. 2.9),
sofern der Wahlvorschlag von
wahlberechtigten Personen unter-
zeichnet sein muss; ggf. ein-
schließlich der in Nummer 2.9.2
genannten eidesstattlichen Ver-
sicherungen nicht meldepflichtiger
Unionsbürger als Unterzeichner;
Der Vorsitzende des Gemeinde-
wahlausschusses gilt als Behörde
im Sinne von § 156 Strafgeset-
zbuch; er ist zur Abnahme der Ver-
sicherungen an Eides statt zu-
ständig. Der Vorsitzende des Ge-
meindewahlausschusses kann au-
ßerdem verlangen, dass ein
Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis oder Reisepass vor-
legt und seine letzte Adresse in
seinem Herkunftsmitgliedstaat an-
gibt.

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei
Vertrauensleute mit Namen und
Anschrift bezeichnet werden. Sind
keine Vertrauensleute benannt,
gelten die beiden ersten Unterzei-
chner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommu-
nalwahlgesetz und in der Kommu-
nalwahlordnung nichts anderes
bestimmt ist, sind nur die Ver-
trauensleute, jeder für sich,
berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzuge-
ben und Erklärungen von Wahlor-
ganen entgegenzunehmen.

2.12 Vordrucke für Wahlvorschlä-
ge, Niederschriften über die Be-
werberaufstellung, eidesstattliche
Erklärungen und Zustimmungserk-
lärungen sind auf Wunsch erhält-
lich beim Bürgermeisteramt Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen.

3. Hinweise auf die Eintragung in
das Wählerverzeichnis auf Antrag
nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO.

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für
Gemeindewahlen durch Wegzug
oder Verlegung der Hauptwoh-
nung aus der Gemeinde verloren
haben und vor Ablauf von drei
Jahren seit dieser Veränderung
wieder in die Gemeinde zuziehen
oder dort ihre Hauptwohnung be-
gründen, werden, wenn sie am
Wahltag noch nicht drei Monate
wieder in der Gemeinde wohnen
oder ihre Hauptwohnung begrün-
det haben, nur auf Antrag in das
Wählerverzeichnis eingetragen.

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für
die Wahl des Kreistags durch
Wegzug oder Verlegung der Haupt-
wohnung aus dem Landkreis ver-

vertreten sind, wenn der Wahl-
vorschlag von der Mehrheit der für
diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Or-
gan zum Zeitpunkt der Einreichung
des Wahlvorschlags noch ange-
hören.

2.9.1 Die Unterstützungsunter-
schriften müssen auf amtlichen
Formblättern einzeln erbracht wer-
den. Die Formblätter werden auf
Anforderung vom Vorsitzenden des
Gemeindewahlausschusses oder
wenn der Gemeindewahlaus-
schuss noch nicht gebildet ist, vom
Bürgermeister - Bürgermeisteramt
Volkertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, kostenfrei
geliefert. Als Formblätter für die
Unterstützungsunterschriften dür-
fen nur die von den genannten Per-
sonen ausgegebenen amtlichen
Vordrucke verwendet werden. Bei
der Anforderung ist der Name und
ggf. die Kurzbezeichnung der ein-
reichenden Partei oder Wäh-
lervereinigung bzw. das Kennwort
der Wählervereinigung anzuge-
ben. Ferner muss die Aufstellung
der Bewerber in einer Mitglieder-/
Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die
den Wahlvorschlag unterstützen,
müssen die Erklärung auf dem
Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnen; neben
der Unterschrift sind Familien-
name, Vorname, Tag der Geburt
und Anschrift (Hauptwohnung) des
Unterzeichners sowie der Tag der
Unterzeichnung anzugeben.
Unionsbürger als Unterzeichner,
die nach § 26 Bundesmeldegesetz
von der Meldepflicht befreit und
nicht in das Melderegister einge-
tragen sind, müssen zu dem Form-
blatt den Nachweis für die Wahl-
berechtigung durch eine Versi-
cherung an Eides statt mit den Erk-
lärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V.
m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind
die Betreffenden aufgrund der
Rückkehrregelung nach § 12 Abs. 1
Satz 2 Gemeindeordnung (GemO)
wahlberechtigt, müssen sie dabei
außerdem erklären, in welchem
Zeitraum sie vor ihrem Wegzug
oder vor Verlegung der Hauptwoh-
nung aus der Gemeinde dort ihre
Hauptwohnung hatten.

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur
einen Wahlvorschlag für dieselbe
Wahl unterzeichnen. Hat er meh-
rere Wahlvorschläge für eine Wahl
unterzeichnet, so ist seine Unter-
schrift auf allen Wahlvorschlägen
für diese Wahl ungültig.

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst
nach der Aufstellung der Bewerber
durch eine Mitglieder-/Vertreter-
oder Anhängerversammlung un-
terzeichnet werden. Vorher geleis-
tete Unterschriften sind ungültig.

2.9.5 Die vorstehenden Ausführun-
gen gelten entsprechend auch für
gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10 Dem Wahlvorschlag sind
beizufügen
• eine Erklärung jedes vorgeschla-
genen Bewerbers, dass er der Auf-
nahme in den Wahlvorschlag zuge-
stimmt hat; die Zustimmungser-
klärung ist unwiderruflich;
• von einem Unionsbürger als Be-
werber eine eidesstattliche Ver-
sicherung über seine Staatsange-
hörigkeit und Wählbarkeit sowie
auf Verlangen eine Bescheinigung
der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde seines Herkunftsmitglied-
staates über die Wählbarkeit;
• Unionsbürger, die aufgrund der
Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1
Satz 2 GemO wählbar und nach
den Bestimmungen des § 26 Bun-
desmeldegesetz von der Melde-
pflicht befreit und nicht in das
Melderegister eingetragen sind,
müssen in der o. g. eidesstatt-
lichen Versicherung ferner erklä-
ren, in welchem Zeitraum sie vor
ihrem Wegzug oder vor Verlegung

Gemeinde ist und das 18. Lebens-
jahr vollendet hat. 

Nicht wählbar sind Bürger,
• die infolge Richterspruchs in der
Bundesrepublik Deutschland das
Wahlrecht oder Stimmrecht nicht
besitzen;
• für die zur Besorgung aller ihrer
Angelegenheiten ein Betreuer
nicht nur durch einstweilige An-
ordnung bestellt ist; dies gilt auch,
wenn der Aufgabenkreis des Be-
treuers die in § 1896 Abs. 4 und 
§ 1905 des Bürgerlichen Gesetz-
buches bezeichneten Angelegen-
heiten nicht erfasst; 
• die infolge Richterspruchs in der
Bundesrepublik Deutschland die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter
nicht besitzen;
• Unionsbürger (Staatsangehörige
eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union) sind außer-
dem nicht wählbar, wenn sie in-
folge einer zivilrechtlichen Einzel-
fallentscheidung oder einer straf-
rechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsange-
hörige sie sind, die Wählbarkeit
nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss ent-
halten
• den Namen der einreichenden
Partei oder Wählervereinigung
und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese.
Wenn die einreichende Wähler-
vereinigung keinen Namen führt,
muss der Wahlvorschlag ein Kenn-
wort enthalten;
• Familiennamen, Vornamen, Be-
ruf oder Stand, Tag der Geburt und
Anschrift (Hauptwohnung) der Be-
werber;
• bei Unionsbürgern muss ferner
die Staatsangehörigkeit angege-
ben werden.
Die Bewerber müssen in erkenn-
barer Reihenfolge aufgeführt sein.
Jeder Bewerber darf nur einmal
aufgeführt sein. Für keinen Bewer-
ber dürfen Stimmenzahlen vorge-
schlagen werden.

2.6 Wahlvorschläge von Parteien
und von mitgliedschaftlich organ-
isierten Wählervereinigungen
müssen von dem für das Wahlge-
biet zuständigen Vorstand oder
sonst Vertretungsberechtigten
persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Besteht der Vor-
stand oder sonst Vertretungs-
berechtigte aus mehr als drei Mit-
gliedern, genügt die Unterschrift
von drei Mitgliedern, darunter die
des Vorsitzenden oder seines Stel-
lvertreters.

2.7 Wahlvorschläge von nicht mit-
gliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigungen sind von den drei
Unterzeichnern der Niederschrift
über die Bewerberaufstellung
(Versammlungsleiter und zwei
Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich
und handschriftlich zu unterzeich-
nen.

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge
von Parteien und Wählervereini-
gungen sind von den jeweils zu-
ständigen Vertretungsberechtig-
ten jeder der beteiligten Grup-
pierungen nach den für diese gel-
tenden Vorschriften zu unterzeich-
nen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2
Satz 4 und 5 Kommunalwahlord-
nung - KomWO -).

2.9 Die Wahlvorschläge müssen
außerdem unterzeichnet sein 
für die Wahl des Gemeinderats von
20 Personen, die im Zeitpunkt der
Unterzeichnung wahlberechtigt
sind (Unterstützungsunterschrif-
ten).
Dieses Unterschriftenerfordernis
gilt nicht für Wahlvorschläge
– von Parteien, die im Landtag
oder bisher schon in dem zu wäh-
lenden Organ vertreten sind;
– von mitgliedschaftlich und nicht
mitgliedschaftlich organisierten
Wählervereinigungen, die bisher
schon in dem zu wählenden Organ

78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Volkertshausen, 
den 6. Februar 2019

Mutter, Bürgermeister

Der Bekanntmachungstext wird
zusätzlich im heutigen Amtsblatt
abgedruckt.

Gemeinde Volkertshausen
Landkreis Konstanz

Öffentliche Bekanntmachung der
Wahl des Gemeinderats am 26.
Mai 2019

1. Am Sonntag, dem 26. Mai 2019
findet die regelmäßige Wahl des
Gemeinderats statt.

In der Gemeinde Volkertshausen
sind dabei 12 Gemeinderäte auf 5
Jahre zu wählen. Ein Wahlvor-
schlag darf höchstens so viele Be-
werber enthalten, wie Gemein-
deräte zu wählen sind.

2. Es ergeht hiermit die Auffor-
derung, Wahlvorschläge für diese
Wahl frühestens am Tag nach
dieser Bekanntmachung und spä-
testens am 28. März 2019 bis
18:00 Uhr beim Vorsitzenden des
Gemeindewahlausschusses –
Bürgermeisteramt Volkertshau-
sen, Hauptstraße 27, 78269 Vol-
kertshausen, schriftlich einzurei-
chen.

2.1 Wahlvorschläge können von
Parteien, von mitgliedschaftlich
organisierten Wählervereinigun-
gen und von nicht mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereini-
gungen eingereicht werden. 
Eine Partei oder Wählervereini-
gung kann für jede Wahl nur einen
Wahlvorschlag einreichen. Die Ver-
bindung von Wahlvorschlägen ist
nicht zulässig.

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber
Ein Wahlvorschlag darf (höchs-
tens) so viele Bewerber enthalten,
wie Gemeinderäte zu wählen sind. 
Ein Bewerber darf sich für dieselbe
Wahl nicht in mehrere Wahlvor-
schläge aufnehmen lassen.

2.3 Parteien und mitgliedschaft-
lich organisierte Wählervereini-
gungen müssen ihre Bewerber, in
einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahl-
berechtigten Mitglieder im Wahl-
gebiet oder der von diesen aus
ihrer Mitte gewählten Vertreter ab
20. August 2018, in geheimer Ab-
stimmung nach dem in der Sat-
zung vorgesehenen Verfahren
wählen und in gleicher Weise
deren Reihenfolge auf dem Wahl-
vorschlag festlegen.
Nicht mitgliedschaftlich organi-
sierte Wählervereinigungen müs-
sen ihre Bewerber, in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres
Zusammentritts wahlberechtigten
Anhänger der Wählervereinigung
im Wahlgebiet ab 20. August 2018,
in geheimer Abstimmung mit der
Mehrheit der anwesenden Anhän-
ger wählen und in gleicher Weise
deren Reihenfolge auf dem Wahl-
vorschlag festlegen.
Wahlgebiet ist bei der Wahl des
Gemeinderats die Gemeinde.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlä-
gen, die von mehreren Wahlvor-
schlagsträgern (vgl. 2.1) getragen
werden (sog. gemeinsame Wahl-
vorschläge), können in getrennten
Versammlungen der beteiligten
Parteien und Wählervereinigun-
gen oder in einer gemeinsamen
Versammlung gewählt werden. Die
Hinweise für Parteien bzw. Wäh-
lervereinigungen gelten entspre-
chend.

2.4 Wählbar in den Gemeinderat
ist, wer am Wahltag Bürger der

Achtung!  Der Fehlerteufel hat
sich eingeschlichen!

Großes Narrentreffen vom 
15. bis 17. Februar 2019 
in Volkertshausen

– Keine Anmeldung für den
Dekorationswettbewerb erfor-
derlich –

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

der große Narrentag der Nar-
renvereinigung Hegau-Boden-
see, der anlässlich des 111. Ge-
burtstages unserer Narren-
zunft „Rehbock“ vom 15. - 17.
Februar 2019 in unserer Ge-
meinde stattfindet, rückt nä-
her. Bereits seit Monaten ist
unsere Narrenzunft intensiv
mit den Vorbereitungen auf
dieses große Narrentreffen
beschäftigt.

Ich darf heute auch alle Grund-
stückeigentümer und Einwoh-
ner, die entlang des Umzugs-
wegs wohnen, herzlich einla-
den, ihr Anwesen närrisch zu
dekorieren. Die Narrenzunft
führt einen Dekorationswett-
bewerb durch und wird die
besten Dekorationen bewer-
ten. Die Jury ist am Samstag,
den 16. Februar 2019 ab 9.30
Uhr unterwegs, um die Deko-
rationen entlang des Umzugs-
wegs zu bewerten. 

Ich würde mich sehr freuen,
wenn eine gelungene Dekora-
tion entlang der gesamten
Umzugsstrecke, aber auch
sonst überall in unserem Dorf,
mithelfen könnte, bei den in
großer Zahl zum Narrentreffen
nach Volkertshausen kom-
menden Umzugsteilnehmern
und Besuchern positive Ein-
drücke von unserer Gemeinde
zu hinterlassen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Alfred Mutter, Bürgermeister

In den kommenden Tagen können
in unserer Gemeinde folgende 
Jubilare ihren Geburtstag feiern:

am 8. Februar 2019:
Elisabeth Brüggemann,
Steißlinger Straße 20
ihren 70. Geburtstag 

am 12. Februar 2019:
Heinz Mayer, Hauptstraße 15
seinen 70. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen für das kommende
Lebensjahr alles Gute, vor allem
eine gute Gesundheit!

Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche Bekanntmachung
der Wahl des Gemeinderats am 26.
Mai 2019 wird gemäß § 1 DVO 
GemO in Verbindung mit der Sat-
zung über die Form der öffent-
lichen Bekanntmachung vom 25.
Oktober 2010 in der Zeit vom 

6. Februar 2019 bis einschließlich
13. Februar 2019

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
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Öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes 
„Wehristraße”

Die öffentliche Bekanntmachung
der öffentlichen Auslegung des
Entwurfs des Bebauungsplanes
„Wehristraße” wird gemäß § 1
DVO GemO in Verbindung mit der
Satzung über die Form der öffent-
lichen Bekanntmachung vom 25.
Oktober 2010 in der Zeit von

Mittwoch, den 6. Februar 2019,
bis einschließlich Mittwoch, den
13. Februar 2019,

durch Anschlag an der Verkün-
dungstafel des Rathauses Vol-
kertshausen, Hauptstraße 27,
78269 Volkertshausen, durchge-
führt.

Volkertshausen, 
den 6. Februar 2019
Mutter, Bürgermeister

Der Bekanntmachungstext wird
zusätzlich im heutigen Amtsblatt
abgedruckt.

Öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes
„Wehristraße”

Der Gemeinderat der Gemeinde
Volkertshausen hat in seiner Sit-
zung am 4. Februar 2019 den Ent-
wurf des Bebauungsplanes „Weh-
ristraße” beschlossen.

Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
liegt der Entwurf der Satzung über
den Bebauungsplan „Wehristra-
ße” mit Begründung in der Zeit
vom 

22. Februar 2019 bis einschließ-
lich 22. März 2019

im Rathaus – Hauptamt –, Zimmer
5, Hauptstraße 27, 78269 Vol-
kertshausen, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 

Während dieser Auslegungsfrist
können Stellungnahmen abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzu-
lässig, wenn mit ihm nur Einwen-
dungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen
der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden
können.

Diese Bekanntmachung mit den
auszulegenden Anlagen kann auf
der Homepage der Gemeinde
(www.volkertshausen.de) einge-
sehen werden.

Folgende umweltbezogene Infor-
mationen sind verfügbar:
• Entwurf der artenschutzrecht-
lichen Relevanzprüfung.

Volkertshausen, 
den 6. Februar 2019

Mutter, Bürgermeister

Das Berufsschulzentrum 
Stockach informiert:

Karrieretag für Jugendliche und
Eltern am Berufsschulzentrum
Stockach

Über 90 Unternehmen, Innungen,
Kammern und Verbände infor-
mieren über Ausbildungsberufe,
Hochschulen stellen Studien-
gänge vor, Institute beraten zu
Auslandaufenthalten. 
Wann? Freitag, den 22.  Februar
2019, von 8.00 – 16.00 Uhr,
Hochschulen, Institute von 10.00
bis 15.00 Uhr. 

Wo? Berufsschulzentrum Stock-
ach (Hauptgebäude, Sporthalle)
und im Mensagebäude, der
Grundschule Stockach. Weitere
Infos finden Sie unter 
www.karrieretag-stockach.de

Jugendschutzgesetz beachten!

Die Fasnet steht vor der Tür. Zur
Beachtung an den närrischen Ta-
gen (aber auch für den Rest des
Jahres!) hier stichwortartig die
wichtigsten Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes für die Ju-
gendlichen selbst und ihren El-
tern, aber auch für diejenigen Per-
sonen, die in Gaststätten und bei
Veranstaltungen in der Halle je-
weils Verantwortung tragen:

Aufenthalt in Gaststätten und bei
öffentlichen Tanzveranstaltungen:
– unter 16 Jahren: nur in Beglei-
tung einer erziehungsbeauftrag-
ten Person
– Jugendliche ab 16 Jahren: ohne
Begleitung bis 24.00 Uhr

Alkoholische Getränke:
– unter 16 Jahren: keine Abgabe
von alkoholischen Getränken
– Jugendliche ab 16 Jahren: Abga-
be und Konsum von Bier, Wein
usw. erlaubt
– alle Kinder und Jugendliche: ge-
nerell keine Abgabe und kein Ver-
zehr von Spirituosen und Alko-
pops

Rauchen in der Öffentlichkeit:
– unter 18 Jahren: keine Abgabe
von Tabakwaren, Rauchverbot!

Parkverbot über die 
Narrentage in 
Volkertshausen

Über die Nar-
rentage vom
15. - 17. Febru-
ar 2019 besteht
im Aufstellungs-
bereich und auf den Umzugs-
strecken sowie im Bereich von
Durchgangsstraßen ein abso-
lutes Halteverbot.
Hiervon sind folgende Straßen
betroffen:
 Kastanienweg
 Ahornweg
 Buchenweg
 Lindenweg
 Eichenweg
 Am Reuteberg
 Mühlhauser Straße
 Rosenbergstraße
 Hauptstraße
 Friedenstraße
 Mühlenstraße
 St. Verenaplatz
 Uhlandstraße
 Steigstraße

Die Beschilderung erfolgt ab
Dienstag, den 12. Februar
2019.

Wir bitten um Verständnis.

Bürgermeisteramt

Donnerstag, 7. Februar 2019
Blaue Tonne
Montag, 11. Februar 2019
Restmüll
Montag, 18. Februar 2019
Biomüll
Freitag, 1. März 2019
Gelber Sack

Narrentreffen in Volkertshausen
15. – 17. Februar 2019

Wir möchten Sie über das Pro-
gramm und den Ablauf von unse-
rem Narrentreffen informieren,

über die Umzugswege und einen
fantastischen Dekorationswettbe-
werb! 

Programm:

Freitag, 15.02.2019
19.00 Uhr Nachtumzug, anschlie-
ßend DJ Mike im Partyzelt 

Samstag, 16.02.2019
11.00 Uhr Alt-Narrentreffen / Früh-
schoppen im Festzelt für alle
Junggebliebenen ab 60 Jahren 
13.11 Uhr Narrenbaum Umzug und
Narrenbaum- Stellen 
17.30 Uhr Festbankett der Narren-
vereinigung Hegau-Bodensee an-
lässlich des 60-jährigen Beste-
hens im Festzelt
20.00 Uhr Historischer Umzug mit
den Günderzünften der NVHB
21.00 Uhr Tanz und Stimmung im
Festzelt mit der Froschenkappelle
Radolfzell

Sonntag, 17.02.2019
09.30 Uhr Narrenmesse in der
St.Verena Kirche
10.30 Uhr Zunftmeister - und Diri-
genten Empfang in der Alten
Kirche
11.00 Uhr Frühschoppen im
Festzelt
13.30 Uhr Großer Festumzug, an-
schließend Narrentreiben 

S’got dagege!
Fahrkarten für das das Narrenref-
fen auf der Insel Reichenau kön-
nen im Musikgeschäft Lüttke
(Mühlhauser Straße 5a, Volkerts-
hausen) erworben werden:
Sonntag 10.02.2019 
Umzug Narrentage auf der Insel
Reichenau. Es fahren 3 Busse
Abfahrt 11.00 Uhr / 
Rückfahrt 18.00 Uhr 
– Kleinkinder 0 - 6 Jahre = 
Kostenlos
– Jugendliche 7 - 13 Jahre = 
5,50 EUR zzgl. 1,50 EUR Pin im
Bus
– Erwachsene ab 14 Jahre = 
9,- EUR zzgl. 1,50 EUR Pin im Bus

Programmpunkte Zunftball und
Alt-Narrentreffen 2019:
Für einen gelungenen Zunftball
sind viele lustige, aufregende,
kreative und spannende Pro-
grammpunkte die Voraussetzung.
Wer also den Zunftabend mitge-
stalten möchte, darf sich gerne
bei Volker Schädler (Tel: 1891)
melden!

Datumänderung Altennachmittag
wegen Narrentreffen: 2019 wird
der Altennachmittag nicht am
Samstag vor der Fasnacht stattfin-
den, sondern während des Nar-
rentreffens am Samstag den 16.
Februar um 11.00 Uhr in Form ei-
nes Alt-Narrentreffen / Frühschop-
pen im Festzelt! für alle Jungge-
bliebenen ab 60 Jahren!!

Programm Fasnacht 2019
Schmotzige Dunschdig,
28.02.2019
06.00 Uhr    Wecken
09.30 Uhr    Schülerbefreiung/Amts-
am Rehbocksbrunnen
12.00 Uhr    Kuttelnessen im Gast-
haus Mohren
anschließend närrisches Treiben
im Kindergarten
19.00 Uhr    Hemdglonker-Umzug
ab „Alte Kirche“
20.00 Uhr    Hemdglonker-Ball in
der Wiesengrundhalle
Musik: „Blaska“, Eintritt 3.-
Für Teilnehmer am Hemdglonker-
umzug, Eintritt frei!
Fasnet Samschtig, 02.03.2019
20.00 Uhr    Zunftball in der Wie-
sengrundhalle
Musik:„Berti Sturm“,Eintritt 7,- €
Fasnet Sunntig, 03.03.2019
14.00 Uhr    Bunter Umzug 
anschließend närrisches Treiben
auf dem Espen  
Fasnet Mäntig, 04.03.2019
ganztägig Straßenfasnacht
18.00 Uhr Narren-Vesper-Hock in
der Radsporthalle
Fasnet Dienschtig, 05.03.2019
14.30 Uhr Kinderfasnacht mit Kos-

tümprämierung in der Wiesen-
grundhalle 
Einlass: 13.30 Uhr, Eintritt 2.-€
für Erwachsene 
anschließend Fasnetsverbren-
nung auf dem Espen.

»An alle Tanzbegeisterten 
zwischen 7 und 16 Jahren:
Nachdem das bisherige Tanz-Duo
SUNSHINE TWENTYONE letztes
Jahr beim DAK-Dance-Contest den
1. Platz in der Kategorie “Inklu-
sionsstar“ gewonnen hat wollen
wir beim diesjährigen Wettbewerb
in größerer Besetzung antreten.
Dieser findet am 29. Juni auf dem
Schlossplatz in Stuttgart statt
(https://dak-dance.de). In der Ju-
ry sitzen unter anderem wieder
Luca Hänni und Motsi Mabuse.

Wir suchen Kids mit und ohne Be-
einträchtigung, die Freude an Tanz
und Bewegung haben. Wir wollen
uns ab dem 13. Februar immer
mittwochs von 17:00 Uhr bis 18:00
Uhr in der neuen Wiesengrundhal-
le treffen, einfache Choreografien
einstudieren und viel Spaß haben.
Wenn du Lust hast dabei zu sein
schau einfach vorbei oder melde
dich bei Sabine Amma unter Tel.
920973.«

„Nicht nur über de Trump lache,
an Fasnet giet’s no lustigere 
Sache!“ 

Unter diesem Motto findet der
diesjährige traditionelle bunte
Fasnetnachmittag der Volkerts-
hauser Schnupfer am 
13. Februar 2019 im Gasthaus
Mohren, Beginn: 14.30 Uhr statt.

Ein vielseitiges Programm mit
Sketchen, lustigen Gedichten,
Liedern und Vorträgen sowie
spontane Beiträge bereichern den
Nachmittag, der musikalisch
umrahmt wird.
Mitzubringen sind gute Laune,
leichte Kostümierung wäre schön,
ist  aber kein Muss. Gäste sind wie
immer herzlich willkommen.

Die Vorstandschaft freut sich auf
Ihren Besuch.

Liebe Mitglieder, da es beim
letzten „Treff“ einfach sehr
gemütlich und schön war, haben
wir uns entschlossen den „Treff“
bis auf Weiteres wieder zu
veranstalten. Wir wollen uns
wieder, am 20.02.2019,  trotz
Fasnacht, „treffen“ und einen
gemütlichen oder angeregten
Mittag miteinander verbringen.
Wie immer um 15 Uhr im
Verenasaal. Wer einen Fahrdienst
benötigt ruft bitte bei Lisa Waibel
unter 939 253 an. Gerne
begrüssen wir auch unsere
Neumitglieder.

Kegeln, Mittwoch, 13.02.2019,
18.30 Uhr Gasthaus Mägdeberg,
Mühlhausen.
Wir bilden Fahrgemeinschaften.

Anmeldung bei Ilona Baur unter
Tel.6500.

Frühstück beim Narrentreffen,
Sonntag, 17.02.2019 in der 
Radsporthalle.
Der Narrenverein benötigt unsere
Hilfe, um am Sonntagvormittag für
die Narren in der Radsporthalle
Frühstück zu richten; d. h. Tische
decken, Kaffee kochen, Speisen
richten usw.
Wir benötigen für das Frühstück
fünf Helferinnen von 7 – 8.30 Uhr.
Ab 9.30 Uhr, nach der Narrenmes-
se, gibt es Kaffee und Kuchen,
hierzu benötigen wir zehn Helfe-
rinnen. Ab ca. 13.30 Uhr löst uns
der Kirchenchor ab. 
Bitte meldet Euch bei Ilona Baur
unter Tel. 6500.

Mühlenstraße 1, 78267 Aach, 
www.soziales-netzwerk-aach.de

„Computeria“ - in den Computer-
räumen der Grundschule Aach
(außerhalb der Schulferien)
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr 

Vorherige Anmeldung unter:
computeria-aach@t-online.de, 
peterhofer@t-online.de,  07731-
7973654 oder 0151 50432728, 
Alfred Burger, 07774-6331

„Malen als Ausgleich“ –
Abschalten von allen 
Anstrengungen im Alltag.
in den Räumen des Sozialen Netz-
werks. Nächster Termin: Bitte bei
Janet Graf nachfragen. 
Für weitere Infos wenden Sie sich
bitte an Frau Janet Graf unter Tel.:
929425

„Offener Handarbeitskreis 
für Jung und Alt“ – 
Nächste Treffen: Dienstag den 12.
Februar 2019 und 26. Februar
2019 von 10.00 – 11.30 Uhr in den
Räumen des Sozialen Netzwerks.

„Fröhliche Kaffeerunde 
für Jung und Alt“
Unser nächstes Treffen findet statt
am 
Freitag, 15. Februar 2019 von
15.00 – 17.00 Uhr 
in den Räumen des Sozialen Netz-
werks.

Herzliche Einladung, kommt doch
auch mal dazu. 
Es gibt einen Fahrdienst, der Sie
auf Wunsch abholt und nach
Hause bringt.
(Bitte bis spätestens Freitag 14.00
Uhr anmelden unter der Telefon-
nummer 925406) 

„Sprechzeiten rund um die 
häusliche Versorgung“ – 
Regelmäßig jeden Donnerstag von
15.00 – 16.00 Uhr in den Räumen
des Sozialen Netzwerks.
Wenn Sie Fragen zu Pflege-Ver-
sorgung, Anträgen oder Haus-
notruf haben, können Sie dort
gerne vorbeikommen oder sich
vorab im Sozialen Netzwerk unter
Tel. 925406 anmelden.

Neues Angebot für Jung & Alt
WER ISST SCHON GERNE
ALLEIN????
Uns beschäftigt schon sehr lange
das Thema „gemeinsames Mit-
tagessen“ und wie man es am un-
kompliziertesten und schnells-
tens in Aach umsetzen kann.
Wir sind der Meinung, dass Essen
in Gesellschaft einfach besser
schmeckt und aus diesem Grund
bieten wir jeden vierten Freitag im
Monat, einen „gemeinsamen Mit-
tagstisch“ um 12.00 Uhr im Gast-
haus Kranz an.
Wir würden uns sehr freuen, wenn
viele von dem Angebot Gebrauch
machen würden und an unserer
geselligen Mittagstischrunde teil-
nehmen.
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Der nächste Mittagstisch findet
statt am:
Freitag, den 22.02.2019, um 12.00
Uhr im Gasthaus Kranz.

Das Mittagsgericht wird im nächs-
ten Stadtblatt bekanntgegeben.
Auch die Auswahl eines vege-
tarischen Essens ist möglich. Ein
Fahrdienst steht ihnen selbstver-
ständlich auch zur Verfügung. Die
Kosten betragen für ein Essen 8,—
€, ein Seniorenteller kostet 6,50
€. Aus organisatorischen Gründen
bitten wir um Voranmeldung bis
spätestens Mittwoch, den
20.02.19, 16.00 Uhr im So-zialen
Netzwerk. Wir freuen uns auf leck-
eres Essen, nette Ge-spräche und
SIE beim nächsten Mittagstisch
dabei zu haben.

Unter freundlichen Menschen ist
selbst das Wasser süß. (Chinesis-
ches Sprichwort)

Helfer/innen gesucht
Wir suchen sozial engagierte Men-
schen, die in ihrer Freizeit die eine
oder andere Stunde für unsere äl-
teren Mitbürger und Menschen
mit Mobilitätseinschrän-kungen
aufwenden und uns im Rahmen
der Nachbarschaftshilfe tatkräftig
unterstützen bei: Hilfen im
Gartenbereich und Hilfen im
hauswirtschaftlichen Bereich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ihre Dienste werden im Rahmen
der Ehrenamtspauschale vergü-
tet.

Weitere Infos erhalten Sie im
Sozialen Netzwerk unter Telefon-
nummer 92 54 06. 
Über Ihren Anruf freuen wir uns
sehr. 
Ingrid Gielen, Einsatzleiterin.

St. Verena

Sonntag, 10. Februar 
10.30 Uhr Familiengottesdienst
Montag, 11. Februar
18.30 Uhr Rosenkranz in der Krypta
19.00 Uhr Hl. Messe in der Krypta
Mittwoch, 13. Februar
7.50 Uhr Schülergottesdienst in
der Krypta
Krankenkommunion
• Durch Herrn Diakon Vallelonga
am Samstag, den 9. Februar, ab
10.00 Uhr in Friedingen, Beuren
Hausen, Schlatt und Volkerts-
hausen.
• Am Donnerstag, den 21. Februar,
um 16.00 Uhr im Haus zum Feier-
abend.

Evang. Pfarramt 
Aach Volkertshausen

Mittwoch, den 06.02.
17.15 Uhr Konfirmandenunterricht
im Gemeindezentrum Volkerts-
hausen
Donnerstag, den 07.02.
20.15 Uhr Chorprobe des Ökume-
nischen Kirchenchores im Turn-
saal des Kindergartens Aach
Sonntag, den 10.02.
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl in der St. Nikolauskirche
Aach; mit Kindergottesdienst
Montag, den 11.02.
19.00 Uhr Bibel im Gespräch im
Gemeindezentrum Volkertshausen
Dienstag, den 12.02.
19.30 Uhr Kirchengemeinderats-
sitzung im Gemeindezentrum Vol-
kertshausen
Mittwoch, den 13.02.
17.15 Uhr Konfirmandenunterricht
im Gemeindezentrum Volkerts-
hausen
Donnerstag, den 14.02.
15.00 Uhr Seniorenkreis im Ge-
meindezentrum Volkertshausen
20.15 Uhr Chorprobe des Ökume-
nischen Kirchenchores im Turn-
saal des Kindergartens Aach


